
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der 

JDC Group AG 

mit Sitz in Wiesbaden 

WKN: A0B9N3 

ISIN: DE000A0B9N37 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

24. August 2018 um 11.00 Uhr 

im Atrium Hotel Mainz, Flugplatzstr. 44, 55126 Mainz 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäfts-
jahr 2017, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 

Die vorgenannten Unterlagen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

„http://www.jdcgroup.de“ > Investor Relations > Finanzberichte und in den Geschäftsräu-

men der Gesellschaft, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, eingesehen werden. Sie werden 

den Aktionären auf Anfrage auch kostenlos zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in 

der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den ge-

setzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vor-

gesehen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2017 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2017 Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2017 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 

4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Haus Sentmaring 9, 48151 Münster, zum Ab-

schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 so-

wie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im 

Geschäftsjahr 2018 und 2019 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen. 

5. Beschlussfassung über die Änderung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und ent-
sprechende Satzungsänderung 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der 

Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist der-

zeit nur mit fünf Mitgliedern besetzt. Nach der zum 31. Dezember 2015 in Kraft getretenen 

Fassung von § 95 S. 3 AktG muss die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nur dann durch drei 

teilbar sein, wenn dies zur Erfüllung mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben erforderlich ist. 

Derartige mitbestimmungsrechtliche Vorgaben sind bei der Gesellschaft im Hinblick auf 

die Besetzung des Aufsichtsrats nicht zu beachten. Um die Kosten und den Verwaltungs-

aufwand zu verringern, soll die satzungsmäßige Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von 

derzeit sechs auf fünf reduziert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 12 Abs. 1 der Satzung wie folgt neu zu 

fassen. 

„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.“ 

6. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Be-
dingtes Kapital 2018/I), die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten, die Auf-
hebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2013/I sowie über die Änderung der Sat-
zung 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2013 beschlossene Ermächti-

gung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten wurde 

bislang nicht genutzt und läuft am 26. August 2018 aus. Daher soll eine neue Ermächtigung 

zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) erteilt, sowie ein neues 

bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2018/I) geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

(1) Ermächtigung, Nennbetrag, Aktienzahl, Ausgabe durch Konzerngesellschaften 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. 

August 2023 einmalig oder mehrmals, auch gleichzeitig in verschiedenen Serien, 



auf den Inhaber oder auf den Namen lautende nachrangige oder nicht nachrangige 

Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschrei-

bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachfolgend zusammen Schuld-

verschreibungen) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 auszugeben 

und den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen (nachfolgend zusam-

men Inhaber) Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf insgesamt bis zu 5.500.000 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 5.500.000,00 nach näherer Maßgabe der 

Bedingungen der Schuldverschreibungen (nachfolgend Emissionsbedingungen) 

zu gewähren. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann gegen Geld- und/o-

der Sachleistung erfolgen. 

Die Emissionsbedingungen können auch eine Options- bzw. Wandlungspflicht 

zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt oder einem bestimmten 

Ereignis vorsehen. 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf 

den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-

Landes ausgegeben werden. Bei der Begebung in einer anderen Währung als in 

Euro ist der entsprechende Gegenwert, berechnet nach dem Euro-Referenzkurs 

der Europäischen Zentralbank am Vortag der Beschlussfassung über die Bege-

bung der Schuldverschreibung, zugrunde zu legen. Die Schuldverschreibungen 

können auch durch eine Konzerngesellschaft der JDC Group AG im Sinne von § 

18 AktG ausgegeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldver-

schreibungen zu übernehmen und den Inhabern Wandlungs- oder Optionsrechte 

bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten (oder Kombinationen hieraus) für auf den 

Inhaber lautende Aktien der JDC Group AG zu gewähren bzw. aufzuerlegen. 

(2) Bezugsrecht, Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibun-

gen zu. Das Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die 

Schuldverschreibungen von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten 

Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-

ten (mittelbares Bezugsrecht). Werden Schuldverschreibungen von einer Kon-

zerngesellschaft der JDC Group AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, hat die 

JDC Group AG die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre 

der Gesellschaft entsprechend sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen 

 soweit die Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind, gegen Geldzah-
lung ausgegeben werden und der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu 



der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen 
ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden er-
mittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Schuldverschrei-
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Opti-
onspflichten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der 
insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen darf, 
und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
noch – falls dieser Betrag niedriger ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist das Grundkapital anzurechnen, das 
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit bis zum Zeitpunkt der jeweili-
gen Ausübung dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben oder veräußert werden; 

 soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung ausgegeben werden, 
insbesondere um die Schuldverschreibungen Dritten im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des (auch mittelbaren) Er-
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den 
Erwerb von Vermögensgegenständen oder von Forderungen gegen die Ge-
sellschaft oder ihre Konzerngesellschaften im Sinne von § 18 AktG anbieten 
zu können; 

 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern von bereits zu-
vor ausgegebenen Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheinen, die von 
der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne 
von § 18 AktG ausgegeben sind, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewäh-
ren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. 
nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht zustehen würde; 

 um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder 

Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden, wird der 

Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestaltet sind, d. h. keine Mitglied-

schaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidations-

erlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 

Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Au-

ßerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-

rechte oder Gewinnschuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung des Vor-

stands den zum Zeitpunkt der Ausgabe aktuellen Marktkonditionen entsprechen. 

(3) Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 



Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrecht und/oder Op-

tionspflicht werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Options-

scheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der Emissionsbedin-

gungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der JDC Group 

AG berechtigen bzw. verpflichten. Die Emissionsbedingungen können vorsehen, 

dass der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen 

(Inzahlungnahme) und gegebenenfalls eine Zuzahlung erfüllt werden kann. So-

weit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese 

Bruchteile nach Maßgabe der Emissionsbedingungen, gegebenenfalls gegen Zu-

zahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht und/oder 

Wandlungspflicht erhalten die Inhaber das Recht bzw. übernehmen die Pflicht, 

ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den Emissionsbedingungen in auf den In-

haber lautende Stückaktien der JDC Group AG umzutauschen. 

Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags bzw. – 

wenn der Ausgabepreis unter dem Nennbetrag liegt – des Ausgabepreises der 

Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie 

der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 

können eine Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht 

wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. In den Emissionsbedingungen kann 

außerdem bestimmt werden, dass das Wandlungsverhältnis variabel und der 

Wandlungspreis anhand künftiger Börsenkurse innerhalb einer bestimmten Band-

breite zu ermitteln ist. 

(4) Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geldzahlung, Ersetzungsbefugnis 

Die Emissionsbedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle 

der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern 

den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die Emissionsbedingungen können auch vor-

sehen, dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neuen 

Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder 

in Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden können 

bzw. ein Optionsrecht und/oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher Ak-

tien erfüllt werden kann. 

Die Emissionsbedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fäl-

ligkeit der Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten verbunden sind, den Inhabern ganz oder teil-

weise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft 

oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft zu gewähren. 

(5) Wandlungs- und Optionspreis 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen, die Wandlungs- oder Options-

rechte gewähren, muss der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis 



für eine Aktie – mit Ausnahme der Fälle in denen eine Wandlungs- oder Options-

pflicht vorgesehen ist – mindestens 80 % des volumengewichteten durchschnitt-

lichen Schlusskurses der Aktien der JDC Group AG im Xetra-Handel der Frank-

furter Wertpapierbörse (oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den 

letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstands über die 

Ausgabe der Schuldverschreibungen betragen oder – für den Fall der Einräumung 

eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des volumengewichteten durchschnittli-

chen Schlusskurses der Aktien der JDC Group AG im Xetra-Handel der Frank-

furter Wertpapierbörse (oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) während 

der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, da-

mit der Wandlungs- oder Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 AktG fristgerecht be-

kannt gemacht werden kann, betragen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG 

bleiben unberührt. 

In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungs- oder Optionspflicht 

muss der Wandlungs- oder Optionspreis nach näherer Maßgabe der Emissionsbe-

dingungen mindestens entweder den vorstehend genannten Mindestpreis betragen 

oder dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der 

JDC Group AG im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) während der zehn Börsenhandelstage vor dem 

Tag der Fälligkeit oder dem anderen festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch 

wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises 

liegt. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

(6) Verwässerungsschutz, Anpassungsmechanismen 

Bei mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 

verbundenen Schuldverschreibungen kann der Wandlungs- bzw. Optionspreis un-

beschadet § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG im Falle der wirtschaftlichen 

Verwässerung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Opti-

onspflichten nach näherer Maßgabe der Emissionsbedingungen wertwahrend an-

gepasst werden, soweit nicht die Anpassung durch Gesetz geregelt ist oder Be-

zugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, ein entsprechender Geldbetrag 

geleistet wird oder ein sonstiger Anpassungsmechanismus vorgesehen ist. 

(7) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbeson-

dere Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausgabepreis, Laufzeit, Stückelung, Verwäs-

serungsschutz sowie Wandlungs- bzw. Optionszeitraum und eine mögliche Vari-

abilität des Umtauschverhältnisses zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den 

Organen der die Schuldverschreibungen ausgebenden Konzerngesellschaft der 

JDC Group AG im Sinne von § 18 AktG festzulegen. 

b) Aufhebung der Ermächtigung vom 27. August 2013 und Aufhebung des bestehenden 
Bedingten Kapitals 2013/I 



Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von zur Ausgabe von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten vom 27. August 2013 wird aufge-

hoben. Das von der Hauptversammlung am 27. August 2013 beschlossene Bedingte 

Kapital 2013/I gemäß § 7a der Satzung in Höhe von EUR 5.000.000,00 wird aufgeho-

ben. 

c) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/I 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 5.500.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 5.500.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2018/I). Die bedingte Kapitalerhöhung steht in Zusammenhang mit 

der von der Hauptversammlung am 24. August 2018 beschlossenen Ermächtigung, bis 

zum 23. August 2023 Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuld-

verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit Wandlungs- o-

der Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten auszugeben oder für ent-

sprechende Instrumente, die von Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne von 

§ 18 AktG ausgegeben werden, Garantien zu übernehmen. Die bedingte Kapitalerhö-

hung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der JDC Group 

AG bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, bei Erfüllung von Wandlungs- 

oder Optionspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder 

teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu 

gewähren. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 

bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder 

Optionspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- o-

der Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung oder Optionsausübung 

verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Optionsaus-

übung oder Wandlung erfüllen bzw. die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fällig-

keit der Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-

lungs- oder Optionspflichten verbunden sind, den Inhabern der jeweiligen Teilschuld-

verschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages 

Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, und soweit nicht andere Erfüllungsformen 

eingesetzt werden. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vor-

stand abweichend hiervon mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 

Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 

Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Wandlungs- oder Optionspflicht noch kein 

Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

d) Änderung der Satzung 

§ 7a der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 



„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.500.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 5.500.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2018/I).  

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie aufgrund von Wan-

del- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung am 24. 

August 2018 beschlossenen Ermächtigung bis zum 23. August 2023 von der JDC Group 

AG oder von Konzerngesellschaften der JDC Group AG im Sinne von § 18 AktG aus-

gegeben werden,  

 von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw.  

 zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtete Inhaber von Schuldverschrei-
bungen ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen bzw.  

 die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen 
den Inhabern der jeweiligen Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle 
der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren,  

und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden.  

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeich-

neten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Options-

preis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 

dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand abwei-

chend hiervon mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungs- 

oder Optionsrechts bzw. der Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht noch kein 

Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-

hung festzusetzen.“ 

e) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 7a der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusam-

menhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betref-

fen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums so-

wie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2018/I nach Ablauf der Fristen 

für die Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. für die Erfüllung von 

Wandlungs- oder Optionspflichten. 



7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und die Erteilung einer neuen Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2013 beschlossene Er-

mächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG läuft am 26. 

August 2018 aus. Aus diesem Grund soll diese Ermächtigung aufgehoben werden und 

eine neue Ermächtigung gewährt werden. Die neue Ermächtigung soll an die Stelle der 

von der Hauptversammlung am 27. August 2013 erteilten Ermächtigung zum Erwerb 

eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG treten und bis zum 23. August 2023 

gelten. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

a) Der Vorstand wird bis zum 23. August 2023 ermächtigt, Aktien der Gesellschaft bis zu 

insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu 

jedem zulässigen Zweck zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächti-

gung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die 

Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß den §§ 71d und 

71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des jeweiligen Grund-

kapitals entfallen. 

Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch von der Gesell-

schaft beauftragte Dritte ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt 

werden. 

b) Der Erwerb eigener Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) als Kauf über die Börse 

oder (2) mittels einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufof-

ferte. 

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien als Kauf über die Börse, darf der gezahlte Kaufpreis 

je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungs-

auktion ermittelten Kurs einer Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als 

20% unterschreiten. 

(2) Beim Erwerb über eine öffentliche Kaufofferte kann die Gesellschaft (i) ein for-

melles Angebot veröffentlichen oder (ii) zur Abgabe von Angeboten öffentlich 

auffordern. 

(i) Wird ein formelles Angebot der Gesellschaft veröffentlicht, so legt die Ge-

sellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie fest. Im Fall 

der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird der endgültige Preis aus den vor-

liegenden Annahmeerklärungen ermittelt. Das Angebot kann eine Annahme-

frist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne 

während der Annahmefrist anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung 

eines formellen Angebots während der Annahmefrist erhebliche Kursbewe-

gungen ergeben. 



Der Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

darf den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie im Xetra-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor 

dem Stichtag um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 

20 % unterschreiten. Stichtag ist dabei der Tag der endgültigen Entscheidung 

des Vorstands über das formelle Angebot. Im Fall einer Angebotsanpassung 

tritt an seine Stelle der Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstands über 

die Anpassung. 

Sofern die Anzahl der angedienten Aktien die von der Gesellschaft insgesamt 

zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann das Andienungsrecht 

der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als der Erwerb nach dem Ver-

hältnis der angedienten Aktien erfolgt. Ebenso kann eine bevorrechtigte Be-

rücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je 

Aktionär vorgesehen werden. 

(ii) Fordert die Gesellschaft zur Abgabe von Angeboten, Aktien zu verkaufen, 

öffentlich auf, so kann sie bei der Aufforderung eine Kaufpreisspanne festle-

gen, innerhalb derer Angebote abgegeben werden können. Die Aufforderung 

kann eine Angebotsfrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die 

Kaufpreisspanne während der Angebotsfrist anzupassen, wenn sich nach der 

Veröffentlichung der Aufforderung während der Angebotsfrist erhebliche 

Kursbewegungen ergeben. 

Bei der Annahme wird aus den vorliegenden Verkaufsangeboten der endgül-

tige Kaufpreis ermittelt. Der Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

darf den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie im Xetra-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor 

dem Stichtag um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als 

20% unterschreiten. Stichtag ist dabei der Tag, an dem die Angebote von der 

Gesellschaft angenommen werden. 

Sofern die Anzahl der zum Kauf angebotenen Aktien die von der Gesellschaft 

insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann das An-

dienungsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die An-

nahme nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien erfolgt. Ebenso kann 

eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück ange-

dienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden. 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächti-

gung erworbenen eigenen Aktien neben einer Veräußerung über die Börse oder über ein 

Angebot an alle Aktionäre auch wie folgt zu verwenden: 

(1) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung 

eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 



(2) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, ins-

besondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 

von Unternehmen oder Beteiligungen daran, angeboten und auf diese übertragen 

werden. 

(3) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung an Dritte veräu-

ßert werden, wenn der Preis, zu dem die Aktien veräußert werden, den am Han-

delstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie im Xetra-Han-

del (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht wesentlich unterschreitet 

(ohne Erwerbsnebenkosten). 

(4) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Arbeitnehmern der Gesellschaft 

und/oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens 

im Sinne von § 15 AktG zum Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden.  

Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigungen unter lit c) Ziff. (3) verwendeten 

Aktien, die in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (unter Be-

zugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen nicht wesentlich unter dem Börsenpreis) aus-

gegeben wurden, 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt ihrer Verwendung nicht über-

steigen. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entspre-

chender Anwendung dieser Vorschrift während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung 

bis zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen oder veräußert wurden. 

d) Vorstehende Ermächtigungen unter lit. c) können einmal oder mehrmals, einzeln oder 

gemeinsam, ganz oder in Teilen ausgeübt werden. 

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit ausge-

schlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. c) 

Ziff.(2) bis (4) verwendet werden. 

f) Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs 

eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Be-

trag des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt wurde, 

jeweils unterrichten. 

g) Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 27. August 2013 erteilte Er-

mächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, die bis zum 26. 

August 2018 befristet ist, wird für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung 

aufgehoben. 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien 
an der JDC Group AG (im Folgenden auch „Aktienoptionen“ genannt) an Mitglieder 
des Vorstands der JDC Group AG, Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC 
Group Konzerngesellschaften sowie Führungskräfte und ausgesuchte Leistungsträ-
ger der JDC Group AG und ihrer Konzerngesellschaften (Aktienoptionsplan 2018), 
die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018/II) zur Bedie-
nung des Aktienoptionsplanes der JDC Group AG, die Aufhebung der bestehenden 



Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an der JDC Group AG (Aktienopti-
onsplan 2013), die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2013/II sowie über 
die Änderung der Satzung 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2013 beschlossene Ermächtigung zur 

Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien an der JDC Group AG an Mitglieder des Vorstands der 

JDC Group AG, Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC Group Konzerngesellschaften sowie 

Führungskräfte und ausgesuchte Leistungsträger der JDC Group AG und ihrer Konzerngesellschaf-

ten (Aktienoptionsplan 2013) wurde bislang nicht genutzt und läuft am 26. August 2018 aus. Daher 

soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien an der JDC Group AG 

(im Folgenden auch „Aktienoptionen“ genannt) an Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG, 

Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC Group Konzerngesellschaften sowie Führungskräfte 

und ausgesuchte Leistungsträger der JDC Group AG und ihrer Konzerngesellschaften (Aktienop-

tionsplan 2018) erteilt, sowie ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2018/II) geschaffen 

werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2023 

nach näherer Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen im Rahmen des Aktienoptionsplans 

2018 bis zu Stück 420.000 Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der JDC Group AG 

auszugeben mit der Maßgabe, dass jede Aktienoption das Recht zum Bezug von einer Aktie 

der JDC Group AG gewährt. Die Aktienoptionen sind ausschließlich zum Bezug durch Mit-

glieder des Vorstands der JDC Group AG, ausgewählte Führungskräfte und sonstige Leis-

tungsträger der JDC Group AG sowie zum Bezug durch Geschäftsführungsmitglieder und aus-

gewählte Führungskräfte sowie sonstige Leistungsträger von Gesellschaften bestimmt, die im 

Verhältnis zur JDC Group AG abhängig verbundene Unternehmen im Sinn von §§ 15, 17 

AktG sind (nachfolgend: „Konzerngesellschaften“). Zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mit-

glieder des Vorstands der JDC Group AG gilt diese Ermächtigung allein für den Aufsichtsrat. 

Die Aktienoptionen können auch von einem Kreditinstitut übernommen werden mit der Ver-

pflichtung, sie nach Weisung der JDC Group AG an Bezugsberechtigte Ziffer (1) zu übertra-

gen, die allein zur Ausübung der Bezugsrechte berechtigt sind. Ein Bezugsrecht der Aktionäre 

besteht nicht. 

Für die Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 gelten folgende 

Eckpunkte: 

(1) Kreis der Bezugsberechtigten 

Im Rahmen des Aktienoptionsplans können Bezugsrechte auf Aktien der JDC Group AG 

(„Bezugsrechte“) ausschließlich an 

 Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG, 

 Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC Group-Konzerngesellschaften und 

 ausgewählte Führungskräfte sowie sonstige Leistungsträger der JDC Group AG 

und der JDC Group-Konzerngesellschaften ausgegeben werden. 



Der genaue Kreis der Berechtigten und die Zahl der Ihnen jeweils anzubietenden Bezugs-

rechte wird durch den Aufsichtsrat der JDC Group AG festgelegt, soweit es um ein An-

gebot von Bezugsrechten an den Vorstand geht. In allen übrigen Fällen erfolgt die Fest-

legung durch den Vorstand. Soweit Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter 

von Konzerngesellschaften betroffen sind, jedoch in Abstimmung mit den für die Vergü-

tung der Bezugsberechtigten jeweils zuständigen Organen. 

Insgesamt werden für alle Gruppen zusammen während der Laufzeit des Aktienoptions-

plans bis zum 23. August 2023 maximal 420.000 Bezugsrechte ausgegeben („Gesamtvo-

lumen“). Die Bezugsrechte teilen sich wie folgt auf die einzelnen Gruppen der Bezugs-

berechtigten auf: 

aa) Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG: Maximal 250.000 Bezugsrechte; 

bb) Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC Group-Konzerngesellschaften: Maxi-

mal 100.000 Bezugsrechte; 

cc) ausgewählte Führungskräfte sowie sonstige Leistungsträger der Ebenen unterhalb 

des Vorstands der JDC Group AG und der Geschäftsführungen von Konzerngesell-

schaften: Maximal 70.000 Bezugsrechte. 

Über die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands ist jährlich im An-

hang des Jahresabschlusses unter Angabe der Namen der begünstigten Vorstandsmitglie-

der und der jeweiligen Anzahl der an diese ausgegebenen Aktienoptionen zu berichten. 

Dasselbe gilt für die Anzahl der von Mitgliedern des Vorstands im jeweils abgelaufenen 

Geschäftsjahr ausgeübten Bezugsrechte aus Aktienoptionen, die dabei gezahlten Aus-

übungspreise sowie die Zahl der von Vorstandsmitgliedern zum Jahresschluss jeweils 

noch gehaltenen Aktienoptionen. 

(2) Bezugsrecht 

Die Aktienoptionen gewähren dem Inhaber das Recht zum Bezug von auf den Inhaber 

lautenden stimmberechtigten Stückaktien der JDC Group AG. Dabei gewährt jede Akti-

enoption das Recht auf den Bezug von je einer Aktie der JDC Group AG gegen Zahlung 

des Ausübungspreises nach Ziff. (5) bb). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts 

noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

gefasst worden ist. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft dem 

Bezugsberechtigten in Erfüllung des Bezugsrechts wahlweise anstelle von neuen Aktien 

unter Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals auch eigene Aktien oder einen Baraus-

gleich gewähren kann. 

(3) Erwerbszeiträume 

Die Ausgabe soll in nicht weniger als drei Jahrestranchen erfolgen mit der Maßgabe, dass 

keine Tranche mehr als 50 % des Gesamtvolumens umfasst. 

Die Ausgabe von Bezugsrechten ist ausgeschlossen jeweils in dem geschlossenen Zeit-

raum von 30 Kalendertagen vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses, des Halb-

jahresfinanzberichts oder von Quartalsmitteilungen zum ersten und dritten Quartal des 

Geschäftsjahres bzw. vergleichbarer Finanzberichte („Erwerbssperrfristen“). Diese Er-

werbssperrfristen verstehen sich jeweils einschließlich der bezeichneten Anfangs- und 



Endzeitpunkte. Die Ausgabe erfolgt aber frühestens erstmalig vier Wochen ab dem Tag 

der Eintragung der unten unter lit. c) und d) zu beschließenden bedingten Kapitalerhö-

hung. 

Der Tag der Zuteilung der Bezugsrechte („Zuteilungstag“) soll für die jährlichen Tran-

chen konzernweit einheitlich sein und wird, soweit Mitglieder des Vorstands der JDC 

Group AG betroffen sind, durch den Aufsichtsrat, im Übrigen durch den Vorstand fest-

gelegt. Als Zuteilungstag gilt der Tag der Zuteilung der Option durch das zuständige Or-

gan der JDC Group AG. 

(4) Laufzeit der Bezugsrechte, Wartezeit, Ausübungszeiträume 

Bezugsrechte laufen insgesamt sieben Jahre ab dem jeweiligen Zuteilungstag. 

Sie können erstmals nach Ablauf einer Wartezeit und dann bis zum Ende der Laufzeit 

ausgeübt werden („Ausübungszeitraum“). Die Wartezeit beträgt mindestens vier Jahre 

und beginnt am jeweiligen Zuteilungstag. 

Die Ausübung von Bezugsrechten ist ausgeschlossen jeweils in dem geschlossenen Zeit-

raum von 30 Kalendertagen vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses, des Halb-

jahresfinanzberichts oder von Quartalsmitteilungen zum ersten und dritten Quartal des 

Geschäftsjahres bzw. vergleichbarer Finanzberichte („Ausübungssperrfristen“). Diese 

Ausübungssperrfristen verstehen sich jeweils einschließlich der bezeichneten Anfangs- 

und Endzeitpunkte. 

Im Übrigen müssen die Berechtigten die Beschränkungen beachten, die aus allgemeinen 

Rechtsvorschriften folgen. 

Sofern der Vorstand betroffen ist, kann der Aufsichtsrat und, sofern die übrigen Berech-

tigten betroffen sind, der Vorstand in begründeten Ausnahmefällen weitere Ausübungs-

sperrfristen festlegen, deren Beginn den Berechtigten jeweils rechtzeitig vorher mitgeteilt 

wird. 

(5) Weiterer Inhalt der Bezugsrechte, Erfolgsziel und Ausübungspreis 

aa) Erfolgsziel 

Die Bezugsrechte sollen mit einem absoluten Erfolgsziel ausgestattet sein: 

– Absolutes Erfolgsziel 

Bedingung für die Ausübung von Bezugsrechten ist, dass der Schlusskurs der Aktie der 

JDC Group AG („JDC Group-Aktie“) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra-Han-

del oder einem Nachfolgesystem an den letzten 10 Handelstagen vor dem Tag der Aus-

übung des Bezugsrechts den Basispreis gem. Ziff. (5) bb) um mindestens 25 % übersteigt. 

Ist das Erfolgsziel erreicht, kann jedes Bezugsrecht innerhalb seiner Laufzeit unter Be-

achtung der übrigen Planbestimmungen ausgeübt werden. 

bb) Ausübungspreis 



Der Ausübungspreis für eine Aktie der JDC Group AG entspricht dem Basispreis. Basis-

preis ist das arithmetische Mittel der Schlussauktionspreise der JDC Group-Aktie im Xe-

tra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-

börse an den letzten fünf Börsentagen vor dem jeweiligen Zuteilungstag gem. Ziff. (3), 

ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise der JDC 

Group-Aktie im Xetra-Handel (oder eines vergleichbaren Nachfolgesystems). Liegt der 

so errechnete Ausübungspreis unter dem geringsten Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 

1 AktG, ist stattdessen der geringste Ausgabebetrag als Ausübungspreis zu zahlen. 

(6) Ausgabe an Dritte; Nichtübertragbarkeit 

Die Bezugsrechte sind nicht übertragbar; sie können nur durch den Bezugsberechtigten 

ausgeübt werden. Zulässig ist eine Ausgabe an oder Übertragung auf Dritte, die die Be-

zugsrechte treuhänderisch für den Berechtigten halten oder verwalten. 

Das Bezugsrecht darf nur ausgeübt werden, solange der Inhaber in einem ungekündigten 

Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der JDC Group AG oder einer Konzerngesellschaft 

steht. Abweichend hiervon können Bezugsrechte, für die im Zeitpunkt des Zugangs der 

Kündigungserklärung oder – in Fällen der nicht kündigungsbedingten Beendigung des 

Arbeits- oder Dienstverhältnisses – im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits- oder 

Dienstverhältnisses die Wartezeit nach Ziff. (4) bereits abgelaufen ist, von dem Inhaber 

unter Berücksichtigung der für eine Ausübung nach Ziff. (4)  gesperrten Zeiträume noch 

binnen einer Nachlauffrist von drei Monaten nach dem Tag des Zugangs der Kündigungs-

erklärung oder der Beendigung des Arbeits- oder Dienstleistungsvertrages ausgeübt wer-

den. Diese Bezugsrechte erlöschen mit Ablauf der Nachlauffrist, sofern sie nicht bis zu 

diesem Zeitpunkt ausgeübt worden sind. Bezugsrechte, für die im Zeitpunkt des Zugangs 

der Kündigungserklärung oder – in Fällen der nicht kündigungsbedingten Beendigung 

des Arbeits- oder Dienstverhältnisses – im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits- oder 

Dienstverhältnisses die Wartezeit nach Ziff. (4) noch nicht abgelaufen ist, erlöschen zu 

diesem Zeitpunkt. Für den Todesfall, den Ruhestand oder das einvernehmliche Ausschei-

den sowie für Härtefälle können Sonderregelungen vorgesehen werden. Dasselbe gilt für 

den Fall, dass die JDC Group AG Beteiligungen an Konzerngesellschaften an Dritte ab-

gibt. 

Die Bezugsrechte sind außerdem vererbbar. Die Optionsbedingungen können vorsehen, 

dass der oder die Erben des Berechtigten die Bezugsrechte nur innerhalb einer gegenüber 

dem üblichen Ausübungszeitraum verkürzten Frist ab dem Erbfall, frühestens jedoch 

nach Ablauf der Wartezeit, ausüben dürfen. 

(7) Erfüllung des Bezugsrechts 

Den Bezugsberechtigten kann angeboten werden, an Stelle der Ausgabe von Stückaktien 

der JDC Group AG aus dem hierfür zu schaffenden bedingten Kapital 2018/II wahlweise 

eigene Aktien der JDC Group AG zu erwerben oder einen Barausgleich zu erhalten. 

Die Entscheidung, welche Alternative den Bezugsberechtigten im Einzelfall angeboten 

wird, trifft der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat allein, 

wenn es sich bei den Bezugsberechtigten um Mitglieder des Vorstands handelt. Vorstand 

und Aufsichtsrat haben sich dabei allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft 

leiten zu lassen. 



Der Barausgleich entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Ausübungspreis und 

dem Schlusskurs der JDC Group-Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) am Tag der Ausübung des Bezugsrechts. 

(8) Weitere Regelungen 

Die weiteren Einzelheiten für die Gewährung und Erfüllung von Bezugsrechten und die 

weiteren Ausübungsbedingungen werden durch den Aufsichtsrat der JDC Group AG fest-

gesetzt, soweit Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG betroffen sind, und durch 

den Vorstand, soweit es um die Mitarbeiter der JDC Group AG geht. Der Vorstand legt 

in diesem Rahmen auch die konzernweiten Grundsätze für den Aktienoptionsplan 2018 

fest. 

Soweit Mitgliedern von Geschäftsführungen oder Mitarbeitern von Konzerngesellschaf-

ten Bezugsrechte angeboten werden, werden im Rahmen der konzernweit geltenden 

Grundsätze für den Aktienoptionsplan 2018 weitere Einzelheiten durch den Vorstand der 

JDC Group AG in Abstimmung mit den für die Bestimmung ihrer Vergütung jeweils 

zuständigen Organen festgelegt. 

Zu den weiteren Regelungen gehören insbesondere: 

- die Festsetzung der Anzahl von Bezugsrechten für einzelne Bezugsberechtigte, 

- die Festlegung von Bestimmungen über die Durchführung des Optionsplans, 

- das Verfahren der Gewährung und Ausübung der Bezugsrechte. 

(9) Besteuerung 

Sämtliche Steuern und Abgaben, die bei der Zuteilung oder der Ausübung der Bezugs-

rechte oder beim Verkauf der Bezugsaktien durch die Bezugsberechtigten fällig werden, 

tragen die Bezugsberechtigten. 

b) Aufhebung der Ermächtigung vom 27. August 2013 und Aufhebung des bestehenden Beding-

ten Kapitals 2013/II 

Die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien an der JDC Group AG an 

Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG, Mitglieder der Geschäftsführungen von 

JDC Group Konzerngesellschaften sowie Führungskräfte und ausgesuchte Leistungsträ-

ger der JDC Group AG und ihrer Konzerngesellschaften vom 27. August 2013 wird auf-

gehoben. Das von der Hauptversammlung am 27. August 2013 beschlossene Bedingte 

Kapital 2013/II gemäß § 7b der Satzung in Höhe von EUR 420.000,00 wird aufgehoben. 

c) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/II 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 420.000,– durch Ausgabe von bis zu 

Stück 420.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von je EUR 1,- bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Die bedingte Kapi-

talerhöhung dient der Erfüllung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Er-

mächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. August 2018 von der Gesell-

schaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 in der Zeit vom 24. August 2018 bis zum 23. 

August 2023 ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-



führt, wie Aktienoptionen ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ih-

rem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in 

Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem beding-

ten Kapital 2018/II erfolgt zu dem gemäß lit. a) Ziff.. 5 bb) festgelegten Ausübungspreis als 

Ausgabebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 

Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über 

die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat wird 

ermächtigt, die Fassung des § 5 und § 7b der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von 

Bezugsaktien anzupassen. 

d) Satzungsänderung 

§ 7b der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7b 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere bis zu EUR 420.000,– durch Ausgabe von 

bis zu Stück 420.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von je EUR 1,- bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Aktienoptionen, die auf-

grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 24. August 2018 im Rah-

men des Aktienoptionsplans 2018 in der Zeit vom 24. August 2018 bis zum 23. August 2023 

von der Gesellschaft ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft 

Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien ge-

währt. Die aus der Ausübung dieser Bezugsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesell-

schaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 

Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanz-

gewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des 

§ 5 und § 7b der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen.“ 

 

  



Berichte an die Hauptversammlung 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 24. August 2018 stattfindenden ordentlichen Haupt-

versammlung unter Tagesordnungspunkt 6 vor, eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-

del- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/ oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen Schuldverschreibungen) zu erteilen. Die Aus-

gabe von Schuldverschreibungen nach der neuen Ermächtigung soll in bestimmten Fällen unter 

Ausschluss des Bezugsrechts erfolgen können. Der Vorstand erstattet daher gemäß § 186 Abs. 

4 Satz 2 AktG i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des 

Bezugsrechts wie folgt Bericht: 

Die derzeit geltende Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen 

vom 27. August 2013 läuft am 26. August 2018 aus. Die neue Ermächtigung soll der JDC Group 

AG weiterhin erweiterten Spielraum bei der Finanzierung ihrer Aktivitäten einräumen und es 

der Verwaltung insbesondere ermöglichen, schnell und flexibel auf günstige Kapitalmarktbe-

dingungen zu reagieren. 

Nach dem Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 wird der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2023 einmalig oder mehrmals Schuldver-

schreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 auszugeben. Den Aktionä-

ren steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die mit 

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten verbunden sind (§ 

221 Abs. 4 AktG i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der 

Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die Schuldverschreibungen an ein oder meh-

rere Kreditinstitute bzw. Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Ver-

pflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Be-

zugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen ist der Vorstand jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-
tionäre vollständig auszuschließen, soweit die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen 
Geldzahlung zu einem Ausgabepreis erfolgt, der den Marktwert dieser Schuldverschrei-
bungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, 
günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe 
Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen für die Schuldverschreibungen zu er-
reichen. Eine derartige marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung 
wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG ist 
der Bezugspreis (und damit die Konditionen der Schuldverschreibungen) mindestens drei 
Tage vor Ablauf der Bezugsfrist zu veröffentlichen. Es bestünde dann das Risiko, dass sich 
die Marktkonditionen in diesem Zeitraum ändern und daher die Konditionen der Schuld-
verschreibungen nicht mehr marktgerecht sind. Diesem Risiko müsste dadurch begegnet 
werden, dass zur Sicherheit Abschläge etwa auf die Verzinsung oder den Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen vorgenommen werden. Die Schuldverschreibungen würden daher 



letztlich nicht zu optimalen Marktkonditionen platziert werden. Auch ist bei Gewährung 
eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die er-
folgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbun-
den. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der 
Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse 
reagieren. 

Für den hiermit vorgesehenen Fall des Ausschlusses des Bezugsrechts bei Ausgabe der 

Schuldverschreibungen gegen Geldzahlung gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Be-

stimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. 

Danach kann von dieser Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss nur für Schuldverschrei-

bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten auf 

Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von maximal 10 % Gebrauch ge-

macht werden. Maßgeblich ist dabei der Betrag des Grundkapitals zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Ermächtigung und – falls dieser Betrag niedriger ist – zum Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze wird das Grundka-

pital angerechnet, das auf neue Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert werden. Dies betrifft sowohl die Aktien, die aus einem 

genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 203 Abs. 

1 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, als auch solche eigene 

Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. 

Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich im Falle der Ausgabe von Aktien unter Bezugs-

rechtsausschluss nach dieser Vorschrift, dass der Ausgabepreis der Aktien den Börsenpreis 

nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nen-

nenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt und die Akti-

onäre die Möglichkeit haben, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft durch Zukäufe 

von Aktien über die Börse zu annähernd gleichen Konditionen aufrechtzuerhalten. Ob ein 

solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Schuldverschreibun-

gen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis (Marktwert) der 

Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 

errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung 

des Vorstands dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsen-

preis (Marktwert) zum Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibungen, würde der rech-

nerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken. Da den Aktionären dann 

durch den Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags kein nennens-

werter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann, ist nach dem Sinn und Zweck der Rege-

lung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss zulässig. 

Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerechte Konditionen-

festsetzung und damit die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung im Falle 

der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Bei diesem Verfahren 

werden die Konditionen der Schuldverschreibungen auf der Grundlage der von Investoren 



abgegebenen Kaufanträge festgelegt und so der Gesamtwert der Schuldverschreibung 

marktnah bestimmt. 

b) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn 
die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung ausgegeben werden sollen. Dadurch soll 
die Gesellschaft im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte gestärkt werden und 
es soll ihr ermöglicht werden, bei sich bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel rea-
gieren zu können. Die Nutzung dieser Ermächtigung kann auch zur Erreichung einer opti-
malen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Durch die Ermächtigung hat die Gesellschaft 
die Möglichkeit, Schuldverschreibungen Dritten im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder zum Zweck des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen o-
der von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder von Forderungen 
gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften im Sinne von § 18 AktG anbieten 
zu können. Die Ermächtigung soll ferner die Möglichkeit bieten, den Inhabern von ver-
brieften oder unverbrieften Geldforderungen anstelle der Geldzahlung Schuldverschrei-
bungen zu gewähren, etwa, wenn sich die Gesellschaft bei Erwerb eines Unternehmens 
zunächst zur Zahlung eines Geldbetrags verpflichtet hat und im Nachhinein anstelle von 
Geld Schuldverschreibungen gewährt werden sollen. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 

Begebung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-

lungs- oder Optionspflichten gegen Sacheinlagen mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 

machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn dies im Interesse der Gesellschaft und damit 

ihrer Aktionäre liegt. Der Gesellschaft erwächst daraus kein Nachteil, denn die Ausgabe 

der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage setzt voraus, dass der Wert der Sacheinlage 

in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der dafür ausgegebenen neuen Schuldver-

schreibungen steht. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Werts der als Gegen-

leistung hingegebenen Schuldverschreibungen in der Regel an dem nach anerkannten fi-

nanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschrei-

bungen, abgeleitet von dem Börsenkurs der Aktien der JDC Group AG, oder dem durch 

ein anerkanntes marktorientiertes Verfahren ermittelten Marktwert der Schuldverschrei-

bungen orientieren. 

c) Weiterhin ist der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgege-
benen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten bzw. von Optionsscheinen mit Rücksicht auf den Verwässerungsschutz 
möglich, der diesen nach den Bedingungen der Schuldverschreibungen in aller Regel zu-
steht. Dieser Verwässerungsschutz sieht zur Erleichterung der Platzierung meist neben der 
Möglichkeit zur Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises vor, dass den Inhabern 
oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine auch bei einer nachfol-
genden Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien einge-
räumt werden kann, wie es den Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien 
sie bereits Aktionäre. Eine solche Gewährung eines Bezugsrechts bietet die Möglichkeit, 
zu verhindern, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis früher ausgegebener Schuldver-
schreibungen bzw. Optionsscheine ermäßigt werden muss. Dies gewährleistet einen höhe-
ren Ausgabepreis der Aktien, die bei Durchführung der Wandlung oder Ausübung der Op-
tion ausgegeben werden. 



Um den Inhabern von zuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen Bezugsrechte als Ver-

wässerungsschutz einräumen zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die 

hierzu verwendeten neuen Schuldverschreibungen ausgeschlossen werden. 

d) Schließlich ist eine Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 
vorgesehen. Diese dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Emission ein 
praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugs-
rechts für Spitzenbeträge würden insbesondere bei der Emission von Schuldverschreibun-
gen mit runden Beträgen die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Aus-
übung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden entweder durch Verkauf über 
die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder Options-

rechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszu-

schließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich 

ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Betei-

ligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 

Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Zudem 

ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Ausgabe aktuellen Marktkonditionen entspre-

chen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des 

Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. Gewinnschuldver-

schreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am Liquidations-

erlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren, mithin also keine Stellung vermitteln, die der 

eines Aktionärs vergleichbar wäre. 

Konkrete Pläne für die Ausübung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 

bestehen derzeit nicht. Entsprechende Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugs-

rechtsausschluss sind national und international üblich. Der Vorstand wird in jedem Fall sorg-

fältig prüfen, ob die Ausübung der Ermächtigung und insbesondere ein Ausschluss des Bezugs-

rechts im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen.  

Im Falle der Ausübung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten 

Hauptversammlung darüber berichten. 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Unter Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Gesellschaft gem. § 

71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und in Übereinstimmung mit üblicher Unternehmenspraxis zu ermächti-

gen, bis zum 23. August 2023 eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des derzei-

tigen Grundkapitals zu erwerben. Der Erwerb eigener Aktien kann als Kauf über die Börse oder 

mittels eines öffentlichen Kaufangebots durchgeführt werden. 

Sofern ein öffentliches Angebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 

Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je 



Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können vorgesehen werden. 

Diese Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 

Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu er-

leichtern. 

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung ein-

ziehen können. 

Die Gesellschaft soll ferner auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien im Rahmen von Unter-

nehmenszusammenschlüssen und beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unter-

nehmensteilen oder Beteiligungen als Gegenleistung anbieten zu können. Der Preis, zu dem 

eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt von den jeweiligen Umständen des Ein-

zelfalls und vom Zeitpunkt ab. Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei der Preisfestsetzung 

an den Interessen der Gesellschaft ausrichten. Wie bereits in der Vergangenheit prüft der Vor-

stand fortlaufend Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb von Unternehmen oder Be-

teiligungen an Unternehmen. Der Erwerb derartiger Beteiligungen oder Unternehmen gegen 

Gewährung von Aktien liegt im Interesse der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung 

oder Verstärkung der Marktposition der Gesellschaft führt oder den Markteintritt in neue Ge-

schäftsfelder ermöglicht oder erleichtert. Um dem Interesse der Veräußerer oder der Gesell-

schaft an einer Bezahlung in Form von Aktien der Gesellschaft für den Fall eines erfolgreichen 

Abschlusses solcher Verträge zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist es erforder-

lich, sofern nicht auf ein genehmigtes Kapital zurückgegriffen werden soll, dass der Vorstand 

zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. Da das Volumen der eigenen Aktien beschränkt sein 

wird und die Aktien zu einem Wert ausgegeben werden sollen, der sich an dem Börsenkurs 

orientiert, haben interessierte Aktionäre die Möglichkeit, im zeitlichen Zusammenhang mit ei-

ner zu den vorgenannten Zwecken des Unternehmenszusammenschlusses oder des Unterneh-

mens- oder Beteiligungserwerbs erfolgenden Veräußerung von eigenen Aktien, bei der das Be-

zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird, Aktien zum Börsenkurs und damit im Wesentli-

chen zu vergleichbaren Konditionen über die Börse hinzu zu erwerben. Aufgrund der vorste-

henden Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands die vorgeschlagene Veräußerung von eige-

nen Aktien im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre und kann es im Einzelfall rechtfer-

tigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat wer-

den in jedem einzelnen Fall prüfen und abwägen, ob der Zusammenschluss oder Erwerb gegen 

Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft 

liegt. Konkrete Pläne für eine Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. 

Erworbene eigene Aktien sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barleistung auch un-

ter Ausschluss des Bezugsrechts an Dritte veräußert werden können. Dritte könnten institutio-

nelle Investoren sein oder die Aktienveräußerung kann zur Erschließung neuer Investorenkreise 

genutzt werden. Voraussetzung für eine solche Veräußerung ist, dass der erzielte Verkaufspreis 

je JDC Group-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauk-

tion ermittelten Kurs einer JDC Group-Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) nicht wesentlich unterschreitet. Durch die Orientierung des Veräußerungs-

preises am Börsenkurs wird dem Gedanken des Verwässerungsschutzes Rechnung getragen. 



Die Verwaltung wird sich bei Festlegung des endgültigen Veräußerungspreises – unter Berück-

sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen etwaigen Abschlag vom Bör-

senkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglich-

keit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von JDC Group-Aktie über die Börse aufrecht zu er-

halten, während der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre weitere Handlungsspielräume er-

öffnet werden, um kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen. Konkrete Pläne für eine 

Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. 

Darüber hinaus sollen die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats Ar-

beitnehmern der Gesellschaft und/oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft verbundenen 

Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden 

können. Um die Abwicklung der Ausgabe von Belegschaftsaktien zu erleichtern, soll es der 

Gesellschaft ermöglicht werden, die dafür benötigten Aktien auch im Wege des Erwerbs eige-

ner Aktien zu beschaffen. Konkrete Pläne für eine Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen 

derzeit nicht. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass die Anzahl der nach Tagesordnungspunkt 

7 lit. c) Ziff. (3) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen eigenen Aktien zusammen mit anderen Aktien, die in 

direkter oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der Wirksamkeit der Er-

mächtigung ausgegeben oder veräußert werden, die Grenze von 10% des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt der Verwendung der eigenen Aktien nicht übersteigt. 

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächti-

gung unterrichten. 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 24. August 2018 schlagen Vorstand 

und Aufsichtsrat vor, den Vorstand bzw. soweit der Vorstand betroffen ist, den Aufsichtsrat zu 

ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2023 einen Aktienoptions-

plan 2018 zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der JDC Group AG 

für Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC Group Konzerngesell-

schaften und ausgewählte Führungskräfte sowie sonstige Leistungsträger der JDC Group AG 

und ihrer Konzerngesellschaften aufzulegen. Der Vorstand begründet und erläutert diesen Be-

schlussvorschlag in diesem Bericht, der als Bestandteil dieser Einladung auch in der Hauptver-

sammlung und vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in 

den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär übersandt 

wird: 

Zweck des Aktienoptionsplans: 

Die JDC Group AG steht als international tätiges Unternehmen in einem intensiven Wettbe-

werb um Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Aktienoptionspläne sind ein weit ver-

breiteter, weithin geforderter und deshalb unverzichtbarer Bestandteil von modernen Vergü-

tungssystemen. Auch in Deutschland ist die Ausgabe von Aktienoptionen zum üblichen Be-



standteil der Vergütung von Führungskräften geworden. Um ihren Führungskräften und sons-

tigen Leistungsträgern im Vergleich zum Wettbewerb vergleichbar attraktive Rahmenbedin-

gungen und zielorientierte Motivationsanreize bieten zu können, muss die JDC Group AG auch 

über die Möglichkeit verfügen, Bezugsrechte auf Aktien als Vergütungsbestandteil anbieten zu 

können. Der Aktienoptionsplan 2018 soll den Vorstand der Gesellschaft, die Geschäftsführun-

gen der Konzerngesellschaften, ausgewählte Führungskräfte und sonstige Leistungsträger der 

Gesellschaft und der Konzerngesellschaften motivieren, langfristig an der Wertsteigerung des 

Unternehmens zu arbeiten. Durch die Gewährung der Aktienoptionen wird für die Führungs-

kräfte und sonstigen Leistungsträger ein besonderer Leistungsanreiz geschaffen, dessen Maß-

stab der sich im Kurs der JDC Group-Aktie widerspiegelnde Wert des Unternehmens ist. Dies 

kommt sowohl den Aktionären als auch den Mitarbeitern zugute und hilft, die führende Position 

der JDC Group AG in ihren Kernmärkten zu stärken. 

Das derzeitige Vergütungssystem der JDC Group AG sieht keine Aktienoptionen vor. Es be-

steht im Regelfall aus festen Grundvergütungen sowie variablen Vergütungsbestandteilen. 

Im Einzelnen sieht der Vorschlag für den Aktienoptionsplan 2018 das Folgende vor: 

Der Aktienoptionsplan 2018 soll durch die Ausgabe von maximal 420.000 Bezugsrechten auf 

JDC Group-Aktien aufgelegt werden. Dieses Volumen ist erforderlich, um den berechtigten 

Personengruppen künftig eine entsprechend den jeweiligen Markterfordernissen wettbewerbs-

fähige Vergütung anbieten zu können.  

Die Aktienoptionen sind ausschließlich zum Bezug durch ausgewählte Führungskräfte und 

Leistungsträger der JDC Group AG und ihrer Konzerngesellschaften bestimmt. Hierzu gehören 

die Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG, die Mitglieder der Geschäftsführungen von 

Konzerngesellschaften sowie ausgewählte Führungskräfte und sonstige Leistungsträger der 

JDC Group AG und ihrer Konzerngesellschaften. Diese Führungskräfte und Leistungsträger 

tragen durch ihre Entscheidungen und Leistungen in besonderem Maße zum Erfolg der JDC 

Group AG bei und leisten einen fundamentalen Beitrag zur dauerhaften Steigerung des Unter-

nehmenswertes. Der Umfang der den Mitgliedern des Vorstands der JDC Group AG zu gewäh-

renden Aktienoptionen ist nach näherer Maßgabe des Beschlussvorschlags begrenzt. Dasselbe 

gilt für die weiteren Gruppen der Teilnehmer am Aktienoptionsplan 2018.  

Die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG obliegt aus-

schließlich dem Aufsichtsrat; der Aufsichtsrat ist insoweit auch für die Festlegung der weiteren 

Einzelheiten der Bedingungen ihrer Ausgabe und Ausgestaltung zuständig. Im Übrigen oblie-

gen die Bestimmung der Bezugsberechtigten und des Umfangs der ihnen jeweils anzubietenden 

Aktienoptionen sowie die Festlegung der weiteren Einzelheiten der Ausgabe und der Ausge-

staltung der Aktienoptionen dem Vorstand. Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei der Zu-

teilung, die als Bestandteil der jeweiligen Gesamtvergütung erfolgen soll, ausschließlich an den 

individuellen Leistungen und dem Leistungsvermögen der Begünstigten orientieren; soweit es 

um die Zuteilung an Mitglieder des Vorstands geht, wird der Aufsichtsrat außerdem die Vor-

gaben in § 87 AktG beachten.  



Über die Ausgabe von Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder soll zur Herstellung einer 

höchstmöglichen Transparenz jeweils im Anhang des Jahresabschlusses unter Angabe der An-

zahl der ausgegebenen Rechte und der Namen der begünstigten Vorstandsmitglieder berichtet 

werden. Dasselbe gilt für die Anzahl der von Mitgliedern des Vorstands jeweils ausgeübten 

Bezugsrechte, die dabei gezahlten Ausübungspreise und die Zahl der von Vorstandsmitgliedern 

zum Jahresschluss noch gehaltenen Aktienoptionen.  

Um die technische Abwicklung zu erleichtern, soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass die 

Aktienoptionen auch von einem Kreditinstitut übernommen werden können mit der Verpflich-

tung, sie wie beim mittelbaren Bezugsrecht nach § 186 Abs. 5 AktG auf Weisung der Gesell-

schaft an die Bezugsberechtigten zu übertragen, die allein zur Ausübung der Bezugsrechte be-

rechtigt sind.  

Die Ermächtigung zur Ausgabe der Aktienoptionen soll bis zum 23. August 2023 befristet wer-

den. Maximal sollen 420.000 Stück Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf bis zu 420.000 Ak-

tien der JDC Group AG ausgegeben werden. An die Mitglieder des Vorstands der JDC Group 

AG sollen insgesamt bis zu Stück 250.000, an die Mitglieder von Geschäftsführungen von Kon-

zerngesellschaften der JDC Group AG insgesamt bis zu Stück 100.000 und an ausgewählte 

Führungskräfte und sonstige Leistungsträger der JDC Group AG sowie ihrer Konzerngesell-

schaften insgesamt bis zu Stück 70.000 ausgegeben werden.  

Die Ausgabe soll in mindestens drei Jahrestranchen erfolgen mit der Maßgabe, dass keine der 

Tranchen mehr als 50 % des Gesamtvolumens umfassen darf. Auf die Festlegung bestimmter 

unterjähriger Ausgabezeitpunkte mit Ausnahme der für die Ausgabe gesperrten Zeiträume soll 

im Übrigen im Interesse größtmöglicher Flexibilität verzichtet werden.  

Zur Erfüllung der Bezugsrechte aus den Aktienoptionen soll ein weiteres bedingtes Kapital 

(Bedingtes Kapital 2018/II) in Höhe von EUR 420.000,–, eingeteilt in bis zu Stück 420.000 

Aktien, geschaffen werden. Daneben sieht der Beschlussvorschlag vor, dass die Optionsbedin-

gungen der Gesellschaft auch das Recht eröffnen können, in Erfüllung von Bezugsrechten ei-

gene Aktien anzudienen. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, vorbehaltlich eines 

entsprechenden Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung zukünftig eigene Aktien 

auch zu dem Zweck zu verwenden, sie den Bezugsberechtigten zum Erwerb anzubieten. Damit 

wird es möglich, einer bei Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals etwa eintretenden Verwäs-

serung der ausgegebenen Aktien entgegenzuwirken. Soweit die Gesellschaft von dem Recht 

zur Gewährung eigener Aktien an Bezugsberechtigte Gebrauch macht, wird das Bedingte Ka-

pital nicht in Anspruch genommen. Der Betrag des Bedingten Kapitals von EUR 420.000,– 

entspricht ca. 3,5 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Dieser Anteil erscheint 

dem Vorstand und dem Aufsichtsrat im Hinblick auf die Zahl der möglichen Teilnahmeberech-

tigten, die Laufzeit des Aktienoptionsplan 2018 und die mit ihm verbundenen positiven Aus-

wirkungen als angemessen.  

Das Bezugsrecht aus einer Aktienoption gewährt das Recht zum Bezug einer auf den Inhaber 

lautenden stimmberechtigten Stückaktie der JDC Group AG. Die Gewinnberechtigung dieser 

Aktien beginnt mit dem Geschäftsjahr, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts 



noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist.  

Die Ausübung von Bezugsrechten kommt erst nach Ablauf einer Wartezeit in Betracht. Diese 

beträgt einheitlich für alle dem jeweiligen Berechtigten eingeräumten Bezugsrechte mindestens 

vier Jahre. Alsdann kann die Ausübung des Bezugsrechts bis zum Ablauf der Laufzeit von sie-

ben Jahren, beginnend mit dem jeweiligen Zuteilungstag, erfolgen. Die Ausgabe von Bezugs-

rechten ist ausgeschlossen jeweils in der Zeit zwischen dem Zehnten des letzten Monats eines 

jeden Quartals und dem Tag der nachfolgenden Bekanntgabe von den jeweiligen vorläufigen 

Quartalsergebnissen oder Zwischenergebnissen (je einschließlich), wenn es zu der tatsächli-

chen Bekanntgabe entsprechender Ergebnisse kommt, sowie in der Zeit zwischen dem Tag der 

Bekanntgabe des Jahresergebnisses eines jeden Jahres und dem Tag der ordentlichen Haupt-

versammlung der JDC Group AG (je einschließlich). Unabhängig hiervon sind die Berechtigten 

verpflichtet, gesetzliche Einschränkungen für die Ausübung von Bezugsrechten und den Han-

del mit Bezugsaktien, insbesondere nach den Insiderbestimmungen der Marktmissbrauchsver-

ordnung (MAR), zu beachten.  

Jedes Bezugsrecht aus einer Aktienoption berechtigt zum Bezug von einer Aktie der JDC Group 

AG gegen Zahlung des Ausübungspreises. Der Ausübungspreis für eine Aktie der JDC Group 

AG entspricht 100 % des arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise der JDC Group-

Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-

papierbörse an den letzten fünf Börsentagen vor dem Zuteilungstag. Zuteilungstag ist dabei der 

Tag der Zuteilung der Option durch das zuständige Organ der JDC Group AG oder das von ihr 

für die Abwicklung eingeschaltete Kreditinstitut (Zuteilungstag). Mindestausübungspreis ist in 

jedem Fall der geringste Ausgabebetrag im Sinn von § 9 Abs. 1 AktG.  

Aus den Aktienoptionen können Bezugsrechte nur ausgeübt werden, wenn der Kurs der JDC 

Group-Aktie an den letzten zehn Handelstagen an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem 

Tag der Ausübung des Bezugsrechts aus der Aktienoption das arithmetische Mittel der Schluss-

auktionspreise der JDC Group-Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolge-

system) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsentagen vor dem jeweiligen 

Zuteilungstag um mindestens 25 % übersteigt. Die Bezugsrechte können damit nur ausgeübt 

werden, wenn der Kurs der JDC Group-Aktie – unabhängig von kurzfristigen Kursausbrüchen 

– eine feste Ausübungshürde erreicht. 

Eine Übertragung der Aktienoptionen ist mit Ausnahme des Erbfalls und der Regelung gem. 

lit. a) Ziff. (6) ausgeschlossen. Die Ausübung des Bezugsrechts setzt voraus, dass der Berech-

tigte sich noch in einem ungekündigten Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der JDC Group AG 

oder einer Konzerngesellschaft der JDC Group AG befindet. Bezugsrechte, für die im Zeitpunkt 

des Zugangs der Kündigungserklärung oder der Beendigung des Arbeits- oder Dienstverhält-

nisses die Wartezeit bereits abgelaufen ist, können von dem Berechtigten noch binnen einer 

Nachlauffrist von drei Monaten nach dem Tag der Kündigung oder Beendigung des Arbeits- 

oder Dienstverhältnisses ausgeübt werden. Die Optionsbedingungen können für den Todesfall, 

den Ruhestand oder das einvernehmliche Ausscheiden sowie in Härtefällen Sonderregelungen 

vorsehen. Dasselbe gilt für den Fall, dass die JDC Group AG Beteiligungen an Konzerngesell-

schaften an Dritte abgibt.  



Zur weiteren Festlegung der Einzelheiten der Optionsbedingungen und der Ausgabe und der 

Ausgestaltung der Aktienoptionen ist der Vorstand und, soweit Rechte an Mitglieder des Vor-

stands gewährt werden sollen, der Aufsichtsrat ermächtigt.  

Der Vorstand ist in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat der Überzeugung, dass die vorge-

schlagene Ermächtigung zur Auflage des Aktienoptionsprogramms 2018 in besonderem Maße 

geeignet ist, einen nachhaltigen Leistungsanreiz für die ausgewählten Führungskräfte und Leis-

tungsträger der JDC Group AG und ihrer Konzerngesellschaften zu bewirken und damit im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu einer dauerhaften und nachhaltigen Steige-

rung des Unternehmenswerts beizutragen. 

 

  



 

Adressen für die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Übersendung des Anteilsbesitz-
nachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge 

Anmeldungen zur Hauptversammlung und Übersendungen zum Nachweis des Anteilsbesitzes 

sind an folgende Adresse zu senden: 

JDC Group AG 

c/o C-HV AG 

Gewerbepark 10 

92289 Ursensollen 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 9628 92 99 871 

E-Mail: info@c-hv.com 

Eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge sind an folgende Adresse zu senden: 

JDC Group AG 

Investor Relations 

Kormoranweg 1 

65201 Wiesbaden 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 611 890 575 - 19 

E-Mail: ir@jdcgroup.de 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich 

zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der 

Tagesordnung sowie der oben genannten Adressen verpflichtet. 

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären der JDC Group AG die Teil-

nahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-

sammlung sind gemäß § 21 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter 

Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 17. 
August 2018 (24:00 Uhr) unter der oben genannten Adresse anmelden. 

Der besondere Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den Beginn des 3. August 2018 (00:00 
Uhr) (Nachweisstichtag) zu beziehen. Er ist durch Bestätigung über den Anteilsbesitz durch 

das depotführende Institut in Textform zu erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher oder 

englischer Sprache verfasst sein. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären 

Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für 



die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 

Sorge zu tragen und empfehlen unseren Aktionären, sich alsbald mit ihrem depotführenden 

Institut in Verbindung zu setzen. 

 

Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr 

Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch 

durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform.  

Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder 

diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen, vgl. § 135 AktG, § 125 Abs. 5 

AktG. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 

oder eine diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bevollmächtigen wollen, mit die-

sen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein-

lasskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nach-

weises an folgende Adresse: 

JDC Group AG 

Investor Relations 

Kormoranweg 1 

65201 Wiesbaden 

Telefax: +49 (0) 611 890 575 - 19 

E-Mail: ir@jdcgroup.de 

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären wie schon in den Vorjahren an, von der 

Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-

sammlung zu bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 

der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen 

diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimm-

rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Damit der Stimmrechtsvertre-

ter die überlassenen Vollmachten und Weisungen in der Hauptversammlung ausüben kann, 

müssen diese ihm rechtzeitig, spätestens bis zum Ablauf des 23. August 2018 (24:00 Uhr), 
vorliegen. 

Die Aktionäre, die einem Vertreter oder den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

tretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls zur Hauptversammlung recht-

zeitig anmelden. 



Aktionäre, die einen Vertreter oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigen möchten, werden gebeten zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu ver-

wenden, das die Gesellschaft hierfür bereithält. Auf der Rückseite der Eintrittskarten ist die 

Möglichkeit zur Vollmachterteilung sowie zur Unterbevollmächtigung gegeben. Des Weiteren 

steht den Aktionären ein Formular zur Vollmachterteilung auf der Webseite der Gesellschaft 

unter „http://www.jdcgroup.de“ > Investor Relations > Hauptversammlung > 2018 zum Down-

load zur Verfügung und kann bei der Gesellschaft kostenlos angefordert werden. Weitere In-

formationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte 

zur Hauptversammlung. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/o-

der Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge gemäß §§ 

126, 127 AktG machen. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung sind 

ausschließlich an die vorgenannte Adresse zu richten. Anders adressierte Anträge und Wahl-

vorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung, die bis zum Ablauf des 9. 
August 2018 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft eingehen und die die weiteren Voraussetzungen 

für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, wer-

den einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellung-

nahme der Verwaltung unter der Internetadresse „http://www.jdcgroup.de“ > Investor Relati-

ons > Hauptversammlung > 2018 veröffentlicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Ge-

sellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Be-

achtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. Das 

Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschie-

denen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an 

die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

Wiesbaden im Juli 2018 

Der Vorstand 

  



Information zum Datenschutz für Aktionäre  

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

die JDC Group AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Wohnort, ggf. E-Mail-Ad-
resse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf 
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um Ihnen die Ausübung ihrer Rechte im Rah-
men der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptver-
sammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die JDC Group AG die verantwort-
liche Stelle. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung. 

Die Dienstleister der JDC Group AG, die zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversamm-
lung beauftragt werden, erhalten von der JDC Group AG nur solche personenbezogenen Daten, 
welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten 
die Daten ausschließlich nach Weisung der JDC Group AG. 

Sie als Aktionärin bzw. Aktionär haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Ein-
schränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-
Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der JDC Group AG unentgeltlich über 
die datenschutz@jdcgroup.de oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

JDC Group AG 

Kormoranweg 1 
65201 Wiesbaden 

Fax: +49 (0)611 89 05 75 -19 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach 
Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. 

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:  

datenschutz@jdcgroup.de. 

Weitergehende Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

„http://www.jdcgroup.de“ > Investor Relations > Hauptversammlung > 2018 

Wiesbaden, im Juli 2018 

JDC Group AG 

Der Vorstand 


